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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.01.1985

Norm

StGB §144

StGB §146 E

Rechtssatz

Besteht die Drohung aus dem Vortäuschen einer Gefahrenlage, so ist nicht Betrug, sondern Erpressung gegeben, weil

die Leistung nicht aus freien Stücken (wie für den Betrug typisch), sondern unter dem Druck der Drohung (wie für die

Erpressung typisch) erbracht wird.
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